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(54) Muffenverbindung für Betonstabstähle

(57) Die Erfindung betrifft eine Muffenverbindung
für mit Rippen (3, 4) versehene Betonstabstähle (1, 2),
wobei die Betonstabstähle an ihren zu verbindenden
Enden ein Gewinde (5) aufweisen und jeweils in ein En-
de der Muffenverbindung (7, 8, 10) einschraubbar sind.

Wesentlich dabei ist, dass zumindest einer der Beton-
stabstähle (1, 2) an seinem für das genannte Gewinde
(5) vorgesehenen Ende durch zumindest teilweises
Kappen der Rippenscheitel auf einen vorgegebenen
Maximaldurchmesser begrenzt ist und hierauf das Ge-
winde (5) aufgebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Muffenverbindung
für mit Rippen versehene Betonstabstähle, wobei die
Betonstabstähle an ihren zu verbindenden Enden ein
Gewinde aufweisen und jeweils in ein Ende der Muffen-
verschraubung einschraubbar sind. Dabei geht es ins-
besondere um die Verbindung von Betonstabstählen,
die Längsrippen und schräge Rippen gemäß DIN 488
aufweisen.
[0002] Untersuchungen der Anmelderin haben erge-
ben, dass das Aufbringen der Gewinde an den Enden
der Betonstabstähle problematisch ist, und zwar zum ei-
nen deshalb, weil diese genormten Betonstabstähle kei-
nen kreisrunden Querschnitt haben, sondern zwei ein-
ander gegenüberliegende Reihen von Schrägrippen
und zusätzlich auch noch Längsrippen aufweisen, wo-
bei die Längsrippen meist weiter vorstehen als die
Schrägrippen. Zum anderen auch deshalb, weil erheb-
liche Fertigungstoleranzen bestehen, wobei erschwe-
rend hinzu kommt, dass die Toleranzen für die Längs-
rippen und für die Schrägrippen nicht identisch sind.
[0003] Aus den unterschiedlichen Höhen der Rippen
ergeben sich beim Aufbringen eines Gewindes folgende
Probleme: Wenn der Nenndurchmesser des Gewindes
entsprechend dem Durchmesser der Längsrippen ge-
wählt wird, wird das Gewinde eventuell nur in diese ein-
geschnitten, während die Schrägrippen weitgehend un-
bearbeitet bleiben. Im Belastungsfall kann dies dazu
führen, dass die Längsrippen überlastet werden, woge-
gen die Schrägrippen nahezu keine Last aufnehmen.
[0004] Wird andererseits der Nenndurchmesser des
Gewindes entsprechend dem Durchmesser der
Schrägrippen gewählt, können die dann möglicherwei-
se zu hohen Längsrippen die Gewindeschneidvorrich-
tung beschädigen oder zerstören.
[0005] Aus diesem Grund ist es auch bekannt, die
Verbindung von Bewehrungsstäben mit ihren Muffen
nicht über ein Gewinde vorzunehmen, sondern die Muf-
fe unter hohem radialen Druck mit dem Stabende zu
verpressen. Diese Fließpressmuffen verlangen aber
den Einsatz kostspieliger Presswerkzeuge.
[0006] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Muffenverbindung
zu entwickeln, die einerseits keine kostspieligen Mon-
tagewerkzeuge benötigt, andererseits eine zuverlässi-
ge Kraftübertragung gewährleistet. Insbesondere soll
sich die gesuchte Muffenverbindung durch problemlo-
sen Einsatz auf der Baustelle auszeichnen.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass zumindest einer der Betonstabstähle
an seinem für das genannte Gewinde vorgesehene En-
de durch zumindest teilweises Kappen der Rippen-
scheitel auf einen vorgegebenen Maximaldurchmesser
begrenzt ist und hierauf das Gewinde aufgebracht wor-
den ist.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Reduzierung der
Rippenhöhe auf einen vorgegebenen Maximalwert, be-

vor das Gewinde angebracht wird, ergeben sich zahl-
reiche Vorteile:
[0009] Zunächst wird sichergestellt, dass besonders
hohe, an der oberen Toleranzgrenze liegenden Rippen
die Gewindeschneid- oder Rollvorrichtung nicht be-
schädigen können.
[0010] Des weiteren ergibt sich eine wesentlich
gleichmäßigere Lastaufnahme der Rippen, weil nun-
mehr alle Rippen ähnlich weit vorstehen und somit ähn-
lich stark an der Kraftübertragung beteiligt sind. Die bis-
her vorwiegend in den Längsrippen auftretenden Spit-
zenbelastungen werden eliminiert.
[0011] Nicht zuletzt besteht ein wesentlicher Vorteil
der Erfindung darin, dass das Kappen der Scheitel mit
relativ einfachen Werkzeugen durchgeführt werden
kann und dass danach auch das Anbringen des Gewin-
des mit geringerem Kraftaufwand als bisher - gegebe-
nenfalls auch manuell - ermöglicht wird.
[0012] Was den vorgegebenen Maximaldurchmesser
angeht, empfiehlt es sich, ihn so zu wählen, dass nur
oder zumindest überwiegend die Rippenscheitel bei
den Längsrippen gekappt werden, vorzugsweise auf ei-
nen Wert, der etwa dem Maximalwert der Schrägrippen
entspricht. Dadurch werden die Belastungen nahezu
gleichmäßig auf beide Rippenarten verteilt.
[0013] Besonders günstig ist es aber, wenn die Rip-
penscheitel auf einen solchen Maximalwert gekappt
werden können, der etwa dem Außendurchmesser ei-
nes Normgewindes entspricht, weil man in diesem Fall
auf die im Handel befindlichen Schneid- oder Rollwerk-
zeuge für die Gewindeherstellung zurückgreifen kann.
[0014] Die Höhe der auf die Enden der Betonstab-
stähle aufgebrachten Gewinde wird zweckmäßig etwas
kleiner oder gleich der Höhe der gekappten Rippen ge-
wählt, während man für die Gewindelänge mindestens
das 1,5-fache, insbesondere mindestens das 2-fache
des Nenndurchmessers vorsehen sollte.
[0015] Für die Ausbildung der Muffe selbst bieten sich
dem Fachmann verschiedene Konstruktionsmöglich-
keiten. So kann die Muffe aus zwei etwa koaxialen Muf-
fenteilen bestehen, von denen das eine Muffenteil eine
Bohrung mit Innengewinde, das andere Muffenteil einen
dazu passenden Vorsprung mit Außengewinde auf-
weist, so dass beide Muffenteile miteinander ver-
schraubbar sind, wogegen sie an ihren entgegenge-
setzten Enden Einschrauböffnungen für die Betonstab-
stähle aufweisen. Die Verschraubung der beiden Muf-
fenteile miteinander kann dabei über ein zylindrisches
oder ein konisches Gewinde erfolgen, je nach Ausbil-
dung der Bohrung und des korrespondierenden Vor-
sprunges.
[0016] Wenn dabei das eine Muffenteil einen zylindri-
schen Zapfen mit Außengewinde aufweist, empfiehlt es
sich, dieses Muffenteil mit einem konzentrischen, sich
verjüngenden Vorsprung, also einer Art Spitze, zu ver-
sehen. Dadurch wird das "Einfädeln" des Zapfens in die
Gewindebohrung des anderen Muffenteiles erleichtert.
Zu dem gleichen Zweck empfiehlt es sich auch, das an-
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dere Muffenteil mit einer trichterförmigen Einführöff-
nung zu versehen, hinter der die eigentliche Gewinde-
bohrung beginnt.
[0017] Die Verbindung der beiden Muffenteile kann
auch dadurch erleichtert werden, dass das Gewinde auf
dem Zapfen und in der Gewindebohrung als konisches
Gewinde ausgeführt wird. Dadurch kommt man mit we-
niger Umdrehungen beim Einschrauben aus, um die
beiden Muffenteile miteinander zu verschrauben. Alter-
nativ kann aber selbstverständlich auch mit zylindri-
schen Gewinden gearbeitet werden. In beiden Fällen
empfiehlt es sich, die Verschraubung mit einem Dreh-
momentschlüssel durchzuführen, damit ein vorgegebe-
nes Anzugsmoment sichergestellt wird.
[0018] Statt dessen kann die Muffe aber auch aus nur
einem Teil bestehen, indem darin zwei entgegengesetz-
te etwa koaxiale Einschrauböffnungen für die Betonst-
abstähle vorgesehen sind. In diesem Fall werden also
beide Betonstabstähle in das gleiche Muffenteil einge-
schraubt.
[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispieles anhand der Zeichnung; da-
bei zeigt

Figur 1 einen Axialschnitt durch das eine Muffenteil
mit dem eingeschraubten Ende seines zu-
gehörigen Betonstabstahles;

Figur 2 einen Axialschnitt durch das andere Muffen-
teil mit dem eingeschraubten Ende seines
zugehörigen Betonstabstahles;

Figur 3 eine stirnseitige Ansicht auf einen Betonst-
abstahl ohne Muffenteil; und

Figur 4 eine radiale Draufsicht auf den Betonstab-
stahl nach dem Kappen der Rippenscheitel
und dem Anbringen des Gewindes;

Figur 5 einen Axialschnitt durch eine einheitliche
Muffenverbindung und

Figur 6 einen Axialschnitt durch eine zweiteilige
Muffenverbindung mit konischem Gewinde.

[0020] In den Figuren 1 und 2 erkennt man die beiden
zu verbindenden Betonstabstähle 1 und 2. Sie sind ent-
sprechend DIN 448 durch zwei einander gegenüberlie-
gende Längsrippen 3 und durch zwei dazwischen an-
geordnete Reihen parallel zueinander angeordneter
Schrägrippen 4 profiliert. Bezüglich der Position, Form
und Maße dieser Rippen wird vollinhaltlich auf die ge-
nannte DIN 488 Bezug genommen.
[0021] Beide Stäbe weisen an ihrem Ende ein zylin-
drisches Gewinde 5 auf und sind damit in eine entspre-
chende Gewindebohrung 6 eines Muffenteiles 7 bzw. 8
eingeschraubt.
[0022] Die Muffenteile 7 und 8 sind an ihrem äußeren
Umfang zumindest lokal mehrkantig, insbesondere als
Sechskant ausgebildet, damit sie fest - vorzugsweise
mit einem Drehmomentschlüssel - mit ihrem entspre-
chenden Stab 1 oder 2 verschraubt werden können. Da-

bei kann am inneren Ende der Gewindebohrung 6 ein
Anschlag vorgesehen sein, an dem die Stäbe 1 und 2
beim Einschrauben anstoßen müssen, um eine definier-
te Eingriffslänge sicherzustellen.
[0023] An ihren beiden freien Enden sind die Muffen
7 und 8 unterschiedlich gestaltet:
Während die Muffe 7 einen konzentrisch vorstehenden,
im Durchmesser reduzierten Zapfen 7a mit einem zylin-
drischen Außengewinde aufweist, hat das andere Muf-
fenteil 8 eine zu diesem Gewindezapfen passende kon-
zentrische Bohrung 8a mit einem zylindrischen Innen-
gewinde, so dass beide Muffenteile miteinander ver-
schraubt werden können, wobei die beiden Betonstab-
stähle 1 und 2 jeweils mitgedreht werden.
[0024] Zum leichteren Zusammenführen der beiden
Muffenteile 7 und 8 weist der Gewindezapfen 7a einen
konzentrischen, sich vorzugsweise verjüngenden Vor-
sprung 7b auf, während die Gewindebohrung 8a des an-
deren Muffenteiles in einer sich trichterartig erweitern-
den Öffnung 8b ausläuft.
[0025] Wesentlich ist nun die Bearbeitung der beiden
für das Gewinde vorgesehenen Enden der Stäbe 1 und
2. Hierzu wird auf die Figuren 3 und 4 verwiesen. Man
erkennt dort zunächst die Längsrippen 3, die in üblicher
Weise - geradlinig oder schraubengangförmig - durch-
laufen und einander diametral gegenüberliegen. Zwi-
schen den beiden Längsrippen 3 sind zwei Reihen von
Schrägrippen 4 angeordnet. Aus der stirnseitigen An-
sicht in Figur 3 erkennt man, dass die Längsrippen 3
radial meist stärker vorstehen als die Schrägrippen 4.
Dies ist aufgrund der vorgegebenen Toleranzbereiche
zulässig.
[0026] Durch eine Schneidvorrichtung werden nun an
den für das Gewinde vorgesehenen Enden der Beton-
stabstähle 1 und 2 die Rippen auf einen vorgegebenen
Maximaldurchmesser gestutzt, indem die Rippenschei-
tel mehr oder weniger stark gekappt werden. Dieses
Kappen vollzieht sich überwiegend an den Längsrippen
3, kann durchaus aber auch bei den Schrägrippen 4
stattfinden. Dabei wird auf einen Maximaldurchmesser
gekappt, der etwa der mittleren Scheitelhöhe der
Schrägrippen 4 entspricht. Man kann die Kappung aber
auch in dem Maße vornehmen, dass die verbleibenden
Rippenüberstände einen Außendurchmesser ergeben,
der dem Außendurchmesser eines Normgewindes ent-
spricht; dabei sollte aber beachtet werden, dass die Rip-
penhöhe zumindest gleich der Tiefe des gewünschten
Gewindes ist, damit beim anschließenden Einschnei-
den des Gewindes der Stabkern nicht geschwächt wird.
[0027] Der Endzustand, nämlich nach Kappung der
Rippenscheitel und Aufbringen des Gewindes geht
deutlich aus Figur 4 hervor. Man erkennt den im Außen-
durchmesser reduzierten Endbereich der Stäbe 1 bzw.
2 mit den gekappten Längsrippen 3a und auch teilweise
gekappten Schrägrippen 4a mit den darin jeweils einge-
brachten Gewindegängen 5. Auch wird deutlich, dass
sich die Gewindegänge auf die Längsrippen und
Schrägrippen beschränken, also nicht in den Stabkern
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hineinerstrecken.
[0028] Figur 5 zeigt eine einteilige Muffenverbindung,
bei der ein zylindrisches Muffenteil 10 an seinen beiden
entgegengesetzten Enden Gewindebohrungen 10a und
10b aufweist, in welche die Betonstabstähle 1 und 2 ein-
geschraubt werden können.
[0029] Dabei sind bei dem Betonstabstahl 1 an sei-
nem Ende die Rippenscheitel in der beschriebenen Wei-
se gekappt und anschließend das Gewinde 5 einge-
schnitten worden, und zwar in zylindrischer Form, pas-
send zu dem Innengewinde 10a der Muffe 10.
[0030] Am anderen Betonstabstahl 2 hingegen wurde
das Ende konisch abgedreht und hierauf ein konisches
Gewinde 15 eingeschnitten - passend zu dem ebenfalls
konischen Innengewinde 10b der Muffe 10.
[0031] Selbstverständlich könnte jedoch die Verbin-
dung zwischen dem Betonstabstahl 2 und der Muffe
ebenso durch ein zylindrisches Gewinde erfolgen wie
bei dem Betonstabstahl 1. Jedoch hat das konische Ge-
winde den großen Vorteil, dass man nur etwa eine Um-
drehung braucht, um alle Gewindegänge in Eingriff zu
bringen. Die Montage wird dadurch bedeutend verein-
facht.
[0032] Figur 6 zeigt wiederum eine zweitteilige Muf-
fenverbindung ähnlich Figur 1 und 2, nämlich mit zwei
Muffenteilen 7 und 8, die an ihren entgegengesetzten
Enden jeweils eine zylindrische Bohrung 6 mit Innenge-
winde aufweisen, in welche die erfindungsgemäß vor-
behandelten Betonstabstähle 1 und 2 eingeschraubt
werden können.
[0033] Hingegen erfolgt hier die Verbindung der bei-
den Muffenteile 7 und 8 nicht über ein zylindrisches Ge-
winde 7a/8a wie in Figur 1 und 2, sondern über eine ko-
nische Bohrung 8c mit Innengewinde und ein dazu pas-
senden konischen Vorsprung 7c mit Außengewinde, so
dass beide Muffenteile 7 und 8 nur um etwa eine Um-
drehung zusammengeschraubt werden brauchen, um
eine feste Verbindung zu gewährleisten.
[0034] Zusammenfassend besteht der Vorteil der Er-
findung darin, dass man mit einfachen und kostengün-
stigen Maßnahmen eine hochfeste Gewindeverbindung
zwischen den Betonstabstählen und ihrem zugehörigen
Muffenteil erhält.

Patentansprüche

1. Muffenverbindung für mit Rippen (3, 4) versehene
Betonstabstähle (1, 2), wobei die Betonstabstähle
(1, 2) an ihren zu verbindenden Enden ein Gewinde
(5) aufweisen und jeweils in ein Ende der Muffen-
verbindung (7, 8, 10) einschraubbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einer der Betonstabstähle (1, 2) an
seinem für das genannte Gewinde (5) vorgesehe-
nen Ende durch zumindest teilweises Kappen der
Rippenscheitel auf einen vorgegebenen Maximal-
durchmesser begrenzt ist und hierauf das Gewinde

(5) aufgebracht ist.

2. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippenscheitel nur oder zumindest im we-
sentlichen bei den Längsrippen (3) gekappt sind.

3. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Scheitel der Längsrippen (3) auf einen Ma-
ximaldurchmesser gekappt sind, der etwa dem Ma-
ximaldurchmesser der Schrägrippen (4) entspricht.

4. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippenscheitel auf einen Maximaldurch-
messer gekappt sind, der etwa dem Außendurch-
messer eines Normgewindes entspricht.

5. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tiefe des auf die Enden der Betonstab-
stähle (1, 2) aufgebrachten Gewindes (6) kleiner
oder etwa gleich der Höhe der gekappten Rippen
ist.

6. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge des aufgebrachten Gewindes (6)
mindestens das 1,5-fache, insbesondere minde-
stens das 2-fache des Nenndurchmessers beträgt.

7. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie zwei etwa koaxiale Muffenteile (7, 8) auf-
weist, von denen das eine Muffenteil (8) eine zylin-
drische oder konische Bohrung (8a, 8c) mit Innen-
gewinde, das andere Muffenteil (7) einen dazu pas-
senden Vorsprung (7a, 7c) mit Außengewinde auf-
weist, so dass beide Muffenteile (7, 8) mit einander
verschraubbar sind, wogegen sie an ihren entge-
gengesetzten Enden Einschrauböffnungen (6) für
die Betonstabstähle (1, 2) aufweisen.

8. Muffenverbindung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das eine Muffenteil (7) einen Zapfen (7a) mit
Außengewinde und einen konzentrischen, sich ver-
jüngenden Vorsprung (7b) zum leichteren Einfüh-
ren in das andere Muffenteil (8) aufweist.

9. Muffenverbindung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Muffenteil (8) mit Bohrung und Innenge-
winde (8a) eine trichterartige Einführöffnung (8b)
aufweist.

10. Muffenverbindung nach Anspruch 7,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschraubung der beiden Muffenteile (7,
8) über ein konisches Gewinde (7c, 8c) erfolgt.

11. Muffenverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie aus einem Muffenteil (10) besteht, das
zwei entgegengesetzte etwa koaxiale Einschraub-
öffnungen (6) für die Betonstabstähle (1, 2) auf-
weist.
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